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Das Bundesministerium für Wis senschaf t  und Forschung übermittelt 

in der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes , mit dem Bundesge­

setz über Studienrichtungen der Bodenkultur geändert wird , mit der 

Bitte um Stellungnahme bis 

30. November 19 9 0. 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt eine Stellungnahme nicht eingetrof­

fen sein , wird angenommen , daß zum vorliegenden Entwurf kein Ein­

wand bes teht . 

2 5  Exemplare der Stellungnahme sind an das Präsidium des National­

rates zu senden . 

.--, ./ . 

/ ) I . 
/d

/' 
R d . A. : y . . .  , C�\c!2� , 

\-... -' 

Wien , 5 .  Oktober 1990 

Der Bundesminister: 

Dr . Busek 
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E N T W U R F  

Bundesgesetz vom . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , mit dem das 

Bundesgesetz über Studienrichtungen der Bodenkultur 

geändert wird 

ARTIKBL I 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz vom 10 . Juli 1 969 über Studienrichtungen der Bo­

denkultur , BGBl . Nr .  2 9 2 ,  in der Fassung der Bundesgesetze BGBl . 

Nr . 466 / 1 974 und BGBl . Nr 2 9 4 / 1 984 , wird wie folgt geändert: 

1. S 1 lautet. 

"§ 1 .  Grundsätze und Ziele 

Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Studienrichtungen 

s ind im Sinne der Grundsätze und Ziele des Allgemeinen Hoch­

schul-Studiengesetzes , BGBl . Nr .  177/ 1 966 in der geltenden Fas ­

sung , zur Entwicklung der Wissenschaften der Bodenkultur , ins­

besondere auf den Gebieten der Landwirtschaft , der Forstwirt­

schaft , der Hol zwirtschaft , der Kulturtechnik) der Wasserwirt­

schaft , der Lebensmitteltechnologie , der Biotechnologie , der 

Ernährungswirtschaft und der Landschaftsplanung und Land­

schaftspf lege , zum Zwecke der Heranbildung des wis senschaftli­

chen Nachwuchses , der wissenschaftlichen Beruf svorbildung und 

darüber hinaus der Weiterentwicklung der Befähigung zu selb­

ständiger wissenschaftlicher und konstruktiver Arbeit auf dem 

Gebiet der Bodenkultur zu gestalten . "  

2. S 3 Abe. 3 lautet. 

" ( 3 )  Das Studium der Studienrichtungen " Kulturtechnik und 

Wasserwirtschaft " , " Lebensmittel- und Biotechnologie " sowie 

" Landschaftsplanung und Landschaftspflege " erfordert , ein­

schließlich der für die Anfertigung der Diplomarbeit vorgesehe­

nen Zeit , die Inskription von zehn Semestern . Der erste Studi­

enabschnitt umfaßt vier Semester , der zweite Studienabschnitt 

umfaßt sechs Semester . "  
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3 .  In § 4 Abs. 1 lit . d wird der Punkt durch einen Strichpunkt 

ersetzt und folgende lit . e angefügt: 

He ) Landschaftsplanung und Landschaftspf lege . "  

4 .  Dem § 6 wird folgende lit . e angefügt: 

He ) In der Studienrichtung Landschaftsplanung und Landschafts­

gestaltung: 

1 .  Al lgemeine und Spezielle Botanik; 

2 .  Zoologie und Ökologie; 

3. Geologie und Bodenkunde; 

4 .  Theorie und Methodik der Landschaftsplanung; 

5 .  Landschaftsplanung 1 . " 

5 .  5 9 Abs. 1 lautet. 

" ( 1 )  Auf Antrag des Kandidaten hat der Vorsitzende der Stu­

dienkommis s ion zu bewil ligen , daß die gemäß Abs . 3 vorgesehenen 

Diplomprüfungsfächer ( oder Tei lgebiete derselben ) sowie die 

Vorprüfungs fächer hiezu zum Teil gegen Diplomprüfungsfächer und 

Vorprüfungs fächer anderer Studienrichtungen oder Studienzweige , 

die an der betreffenden Universität oder an einer anderen Uni­

versität durchgeführt werden , ausgetauscht werden , wenn die 

Wahl im Hinblick auf wissenschaftliche zusammenhänge oder eine 

Ergänzung der wis senschaftlichen Berufsvorbildung sinnvoll er­

scheint . Die gemäß dieser Bestimmung gewählten Prüfungs fächer 

dürfen die Häl f te des Prüfungs stof fes der zweiten Diplomprüfung 

einschließlich der Vorprüfungsfächer hiezu , gemessen an der 

Stunden zahl der für sie aufgrund des Studienplanes zu besuchen­

den Lehrveranstaltungen , nicht übersteigen . Aus den gewählten 

Prüfungs fächern sind Lehrveranstaltungen im Ausmaß der Lehrver­

anstaltungen für die weggefallenen Prüfungsfächer ( Prüfungs­

teile ) einzutauschen . "  

6. Dem § 9 Abs . 3 wird folgende lit . e angefügt: 

He )  In der Studienrichtung Landschaftsplanung und Landschafts­

pflege: 

1. Vegetationskunde und Spezielle Ökologie; 

2 .  Al lgemeine Gestaltungslehre und Freiraumgestaltung; 

3 .  Landschaftsbau , Gehölzkunde und Vegetationstechnik; 

4. Landschaftspflege und Naturschutz; 

5 .  Landschaftsplanung 2; 
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6. Raumplanung, Städtebau und Verkehrsplanung; 

7 .  Wahlfach gemäß § 15 Ahs . 5 AHStG nach Maßgabe der Studien­

ordnung . "  

7. S 1 1  lautet. 

"§ 1 1 .  Doktorat der Bodenkultur 

( 1 )  Voraussetzung für die Zulassung zum Doktoratsstudium der 

Bodenkultur ist die erfolgreiche Ahlegung der zweiten Diplom­

prüfung einer der in diesem Bundesgesetz geregelten Studien­

richtungen oder die Ahlegung der abschließenden Diplomprüfung 

einer gleichwertigen (§ 2 1  Ahs . 5 Allgemeines Hochschul-Stu­

diengesetz ) an einer anderen in- oder ausländischen Hochschule 

absolvierten Studienrichtung . 

( 2 )  Das Dokoratstudium der Bodenkultur erfordert , ein­

schließlich der für die Anfertigung der Dissertation vorgesehe­

nen Zeit , die Inskription von vier Semestern . Wenn der Bewerber 

eine einschlägige berufliche Erfahrung oder einschlägige Vor­

studien nachweist , kann auf Antrag eine Verkürzung des Doktor­

atsstudiums um höchstens zwei Semester bewil ligt werden . 

(3 ) Die vom Bewerber um den Doktorgrad zu absolvierenden 

Lehrveranstaltungen werden vom Vorsitzenden d�r Studienkommis­

sion für das Doktoratsstudium im Einvernehmen mit dem Betreuer 

der Dissertation nach Anhörung des Bewerbers nach fachlichen 

Gesichtspunkten festgelegt . Der Bewerber ist berechtigt , dies­

bezügliche Vorschläge zu erstatten . 

( 4 )  Diese Lehrveranstaltungen müssen im Zusammenhang mit dem 

Dissertationsthema stehen . Die Fächer können bestehende oder 

neu einzurichtende Lehrveranstaltungen oder Lehrveranstaltungen 

anderer Universitäten beinhalten und müssen wenigstens drei Se­

mesterwochenstunden umfassen . 

( 5 )  Das Thema der Dissertation ist den aufgrund dieses Bun­

desgesetzes eingerichteten Studien der Bodenkultur zu entneh­

men , sofern das Fach , dem die Dissertation zuzurechnen ist , an 

der betreffenden Universität durch einen Universitätslehrer im 

Sinne des § 23 Ahs . 1 lit . a UOG vertreten ist . 
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(6) Die Zulassung zum Rigorosum setzt die positive Absol­

vierung der im Studienplan von der Studienkommission für das 

Doktoratsstudium vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen sowie die 

Approbation der Dissertation voraus. 

( 7 )  Prüfungs fächer des Rigorosums sind: 

1 .  das Tei lgebiet des Faches , dem das Thema der Dissertation 

zuzuordnen ist; 

2 .  ein Tei lgebiet des Faches , das vom Präses der zuständigen 

Prüfungskommission nach Anhörung des Kandidaten und der Be­

gutachter der Dissertation auf grund des thematischen Zu­

sammenhanges mit der Dissertation zu bestimmen ist . Der 

Kandidat ist berechtigt , einen Vorschlag zu machen . 

( 8 )  Das Rigorosum ist eine Gesamtprüfung , die in Form einer 

kommissionellen Prüfung vor dem gesamten Prüfungssenat abzule­

gen ist . " 

ART I K B L II 

Dieses Bundesgeset z  tritt mit 1 .  September 1991 in Kraft . 

ART I K B L III 

Mit der Vol l z iehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister 

für Wissenschaft und Forschung betraut . 
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VORBLATT 

Problem I 

- Mit Sommersemester 1 9 9 1  läuft der Studienversuch Landschaftsöko­

logie und Landschaftspf lege aus . Die Errichtung einer Studien­

richtung unter gleichzeitiger Berücksichtigung der gemachten 

Erfahrungen erscheint notwendig . Das Studium des Doktorates der 

Bodenkultur bedingt keine Inskription bzw . Besuch von Lehrveran­

staltungen . 

Zielel 

Einrichtung einer Studienrichtung Landschaftsplanung und Land­

schaftspf lege unter gleichzeitiger Berücksichtigung der bisher 

gemachten Erfahrungen . Änderung des Doktoratstudiums mit ver­

pf lichtendem Besuch von Lehrveranstaltungen . 

EG-Konformitätl 

- ist gegeben 

Kosten: 

- Zur Durchführung der Studienrichtung Landschaftsplanung und 

Landschaftspf lege s ind die P lanstel len von drei Ordinariaten , 2 1  

As sistenten sowie von 9 Bediensteten des nicht wissenschaftli­

chen Personals erforderlich . 
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BRLÄUTBRUNGBN 

Al lgemeiner Teil  

Vom Universitätskol legium der Universität für Bodenkultur Wien 

wurde der Antrag an das Bundesministerium für Wi ssenschaft und 

Forschung gerichtet , den Studienversuch Landschaftsökologie und 

Landschaftsgestaltung in eine ordentliche Studienrichtung gemäß 

§ 13 Abs. 1 lit. a des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes umzu­

wandeln. Gleichzeitig wurde in der Sitzung dieses Kol legiums am 

2 4. Jänner 1 9 90 bes chlos sen , die Bezeichnung dieser Studienrich­

tung in " Landschaftsplanung und Landschaftspf lege " abzuändern. 

Diese 

Inhalt 

Fas sung der Bezeichnung der 

des Studienganges und dem 

Studienrichtung entspricht dem 

Betätigungs feld der Absolventen 

weit bes ser als die bisherige Bezeichnung des Studienversuches. 

Die Bezeichnung " Landschaftsökologie " ist schon seit langem für 

eine Teildi s z iplin der Geographie vergeben. Darüber hinaus ist vor 

al lem für Studienanfänger nicht ausreichend erkennbar ,  daß es sich 

dabei um ein Studium mit starker technisch-planerischer Komponente 

handelt. Diese Studienrichtung soll darüber hinaus auch eine ge­

wisse inha ltliche Änderung erfahren , wobei das Hauptkennzeichen 

eine Betonung interdis ziplinären Unterrichts im Rahmen der Übungs­

pro jekte und in Frei landpraktika sowie eine Ver�ingerung des An­

tei les der Vorlesungen zugunsten von Übungen und Feldarbeiten sein 

sollen. Weiters soll die Neueinrichtung fachspezifischer Lehrver­

anstaltungen und die Ausweitung der Wahlmöglichkeiten innerhalb 

der Studienrichtung erreicht werden. 

Die Studienrichtung Landschaftsplanung und Landschaftspf lege soll 

insbesondere Fachgebiete der Zoologie und Ökologie , der Biologie 

und Bodenkunde , der Landschaftsplanung , Landschaftspf lege und 

Naturschutz ,  Raumplanung , Städtebau und Verkehrsplanung , Land­

schaftsbau , Gehöl zkunde und Vegetationstechnik sowie Landscha fts­

pflege und Naturschutz enthalten. Die genauere inhaltliche Ausge­

staltung der Studienrichtung bleibt allerdings der Studienordnung 

bzw. dem Studienplan vorbehalten. 

Der Studienversuch " Landschaftsökologie und Landschaftsgestaltung " 

erfreut sich steigender Beliebtheit , was sich insbesondere in 
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einer stetig steigenden Zahl der Studienanfänger bemerkbar macht. 

Gegenwärtig sind über tausend Studierende für diesen Studienver­

such inskribiert. 

Zur Durchführung dieser Studienrichtung sind allerdings zusätzli­

che Planstel len erforderlich. Es werden drei neue Planstel len für 

Ordinarien , 2 1  Planstel len für Assistenten sowie neun Planstel len 

für nichtwissenschaftliches Personal erforderlich sein. Nur so 

läßt sich diese Studienrichtung bei ständig steigenden Studenten­

zahlen und bei hohem wissenschaftlichen Standard und entsprechen­

der Forschungsqualität durchführen. 

Der Studienversuch wurde mit BGBl. Nr 382 / 1 981  eingerichtet , und 

gemäß § 13 Ahs. 8 AHStG für einen der Studiendauer entsprechenden 

Zeitraum verlängert , er läuft mit Sommersemester 1 9 9 1  aus. 

Vom Universitätskol legium der Universität für Bodenkultur wurde in 

einer Sitzung am 6. Juni 1 9 90 weiters einstimmig beschlossen , das 

Doktoratstudium der Bodenkultur zu ändern. Im Gegensatz zur bi she­

rigen Bestimmung , wonach eine Inskription des Doktoratstudiums 

nicht gefordert ist (§ 1 1  Ahs. 2 Bundesgesetz über Studienrichtun­

gen der Bodenkultur ) ,  soll nun mehr die Inskription und der Besuch 

von Lehrveranstaltungen im Umfang von drei Semesterwochenstunden 

in der Dauer von vier Semestern aufgetragen wer�en. Eine Verkür­

zung des Doktoratstudiums bei Nachweis von Vorkenntnissen , kann 

bewil l igt werden. 

Mehrkosten sind durch diese Änderung des Doktoratstudiums nicht zu 

erwarten. 

Zur EG-Konformität wird festgestellt , daß die Regelung dieser Ma­

terie nicht in die Gemeinschaftskompetenz fällt , sondern der je­

weiligen nationalen Gesetzgebung vorbehalten ist. 

Verfassungsrechtliche Grundlage dieses Geset zes ist Art. 1 4  Ahs. 1 

B-VG. 
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Besonderer Teil 

Zu S 11 

Es werden in diesem Paragraph nunmehr neben den bi sher bestehenden 

Gebieten der Bodenkultur , auch die Landschaftsplanung und Land­

schaftspf lege genannt . 

Zu S 3 1  

In dieser Gesetzesstel le wird die Studiendauer sowie die Dauer der 

beiden Studienabschnitte für die Studienrichtung Landschaftspla­

nung und Landschaftspf lege festgelegt . 

Zu S 6 lit. el 

In der nunmehr angefügten lit . e werden die Diplomprüfungsfächer 

der Studienrichtung Landschaftsplanung und Landschaftsgestaltung 

für den ersten Studienabschnitt festgelegt . vorgesehen sind Gebie­

te der Allgemeinen und Speziellen Botanik , der Zoologie und Ökolo­

gie , der Geologie und Bodenkunde , der Theorie und Methodik der 

Landschaftsplanung , sowie der Landschaftsplanung im Al lgemeinen . 

Zu S 9 Aba. 11 

Diese Gesetzesstel le behandelt den sogenannten " Fächertausch " .  In 

der geänderten Bestimmung wird auf die Regelung des Universitäts­

Organisationsgesetzes 1 975 Rücksicht genommen , wonach nicht der 

Präses der zweiten Diplomprüfungskommission , sondern der Vorsit­

zende der Studienkommission den " Fächertausch " in erster Instanz 

zu bewilligen hat (§ 7 Abs . 2 UOG ) . Es sol l  weiters ermöglicht 

werden , nicht nur Diplomprüfungsfächer bzw . Tei lprüfungs fächer 

derselben , sondern auch Vorprüfungsfächer in den " Fächertausch " 

einbeziehen zu können , um die Flexibilität und Wahlmöglichkeit und 

somit ein individuel leres und anpassungsfähigeres Studium zu er­

möglichen . Weiters wurden auch die terminologischen Änderungen , 

die durch die Inskriptionsreform im Allgemeinen Hochschul -Studien­

gesetz (BGBl . Nr 2 / 1 9 8 9 ) herbeigeführt wurden , berücksichtigt . 
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Zu S 9 Aba. 3 lit. 81 

Mit der lit. "e" werden die Diplomprüfungsfächer der Landschafts­

planung und der Landschaftsgestaltung für den zweiten Studienab­

schnitt festgelegt . Diese Fächer umfassen die Vegetationskunde und 

Speziel le Ökologie , Al lgemeine GestaltungSlehre und Freiraumge­

staltung , Landschaftsbau , Gehöl zkunde und Vegetationstechnik, 

Landschaftspflege und Naturschutz, sowie auf den ersten Abschnitt 

aufbauend und vertiefend die Landschaftsplanung und letztliche 

Raumplanung , Städtebau und Verkehrsplanung . Wahlmöglichkeiten 

müssen gemäß § 15 Abs . 4 AHStG in der Studienordnung vorgesehen 

werden . 

Zu S 111 

Die Bestimmung regelt den Erwerb des Doktorates der Bodenkultur . 

Im Gegensatz zu den bisherigen Bestimmungen soll  nunmehr ein vier­

semestriges Studium zur Erlangung des Doktorates der Bodenkultur 

erforderlich sein . Das Doktoratstudium kann jedoch bis auf zwei 

Semester verkürzt werden, wenn die nötige berufliche Erfahrung 

bzw . das einschlägige Vorstudium nachgewiesen werden . Eine voll­

ständige Anrechnung für das Doktoratstudium (somit vollständiger 

Entfall des Studiums ) erscheint weder vom inhaltlichen noch vom 

gesetzessystematischen Standpunkt sowie vom Gesichtspunkt der 

Gleichbehandlung sinnvoll . Zuständig für die Studienzeitverkürzung 

ist gemäß § 7 Abs . 3 lit . d UOG in erster Instanz der Vorsitzende 
. 

der Studienkommission für das Doktoratstudium und in zweiter In-

stanz die Studienkommission für das Doktoratstudium selbst . 

Zuständiges Organ für die Zulassung zum Doktoratstudium der Boden­

kultur ist der Rektor . Die Frage der Gleichwertigkeit ist im Zu­

lassungsverfahren eine Vorfrage gemäß § 38 AVG und es kann daher 

eine Entscheidung bzw . ein Gutachten vom zuständigen Organ einge­

holt werden . Das zuständige Organ wäre gemäß § 7 Abs . 2 UOG der 

Vorsitzende der Studienkommission für das Doktoratstudium . 

Die vom Bewerber um den Doktorgrad zu absolvierenden Lehrveran­

staltungen werden individuell aufgrund der fachlichen Nahebezie­

hung zur Dissertation vom Vorsitzenden der Studienkommission für 

das Doktoratstudium im Einvernehmen mit dem Betreuer der Disserta­

tion nach Anhörung des Bewerbers festgelegt . 
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Die Zulassung zum Rigorosum unterscheidet sich von den bisherigen 

Bestimmungen dadurch , daß die positive Absolvierung der vorge­

schriebenen Lehrveranstaltungen gefordert wird . 

Durch die Änderung des Doktoratstudiums der Bodenkultur sind Mehr­

kosten nicht zu erwarten . 
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G E GE N ÜBE R 5 TEL L U N G 

a lte Fa s s u ng: 

§ I. G r u n d s ä t z e  u n d  Z i e l e  

Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Studien richtungen sind im Sinne 
der Grundsätze und Ziele des Allgemeinen Hochschul·Studiengesetzes. BGB\. 
Nr. 17711966·). zur Entwicklung der Wissenschaften der Bodenkulrur. insbesondere 
aber auf den Gebieten der Landwirtschaft. der Forstwirtschaft. der Holzwirtschaft. 
der Kulturtechnik. der Wasserwirtschaft. der Lebensmitteltechnologie. der BiOlech· 
nologie und der Ernährungswirtschaft. zum Zwecke der Heranbildung des wissen· 
schaftlichen Nachwuchses. der wissenschaftlichen Berufsvorbildung und darüber 
hinaus der Weiterentwicklung der Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher 
und konstruktiver Arbeit auf dem Gebiet der Bodenkultur zu gestalten. 

j3.(3) Das Studium der Studienrichtungen "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft" 
sowie "Lebensmittel· und Biotechnologie" erfordert. einschließlich der für die Anfertigung 
der Diplomarbeit vorgesehenen Zeit. die Inskription von zehn Semestern. Der erste Stu· 
dienabschniu umfaßt vier Semester. der zweite Studienabschniu umfaßt sechs Semester. 

neue Fa s s u ng: 

S 1. G r un d • & t B a un d Z i a 1 a 

Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 

Studienrichtungen sind im Sinne der Grundsätze 

und Ziele des Allgemeinen Hochschul-Studienge­

setzes, BGBl. Nr. 17 7/1966 in der geltenden 

Fassung, zur Entwicklung der Wissenschaften 

der Bodenkultur, insbesondere auf den Gebieten 

der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der 

Holzwirtschaft, der Kulturtechnik, der Wasser­

wirtschaft, der Lebensmitteltechnologie, der 

Biotechnologie, der Ernährungswirtschaft und 

der Landschaftsplanung und Landschaftspflege, 

zum Zwecke der Heranbildung des wissenschaft­

lichen Nachwuchses, der wissenschaftlichen Be­

rufsvorbildung und darüber hinaus der Weiter­

entwicklung der Befähigung zu selbständiger 

wissenschaftlicher und konstruktiver Arbeit 

auf dem Gebiet der Bodenkultur zu gestalten. 

S 3. (3) Das Studium der Studienrichtungen 

"Kulturtechnik und Wasserwirtschaft", "Lebens­

mittel- und
' 

Biotechnologie" sowie "Land­

schaftsplanung und Landschaftspflege" erfor­

dert, einschließlich der für die Anfertigung 

der Diplomarbeit vorgesehenen Zeit, die 

Inskription von zehn semestern. Der erste Stu­

dienabschnitt umfaßt vier Semester, der zweite 

Studienabschnitt umfaßt sechs Semester. 
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§ 4. S t u d i e n r i c h t u n g e n  u n
'
d S t u d i e n z w e i g e  

(I) Folgende Studienrichtungen sind einzurichten 

a) Landwirtschaft; 
b) Forst· und Holzwirtschaft; 
c) Kulturtechnik und Wasserwirtschaft; 
d) Lebensmittel· und Biotechnologie. 

§ 9. P r ü f u n g s f ä c h e r  d e r  z w e i t e n  D i p l o m p r ü f u n g  

(I) Auf Antrag des Kandidaten hat der Präses der Prüfungskommission zur Abhal­
tung der zweiten Diplomprüfung zu bewilligen. daß die gemäß Abs. 3 vorgesehenen 
Prüfungsfächer (oder Teilgebiete derselben) zum Teil gegen Prüfungsfächer anderer 
Studienrichtungen oder Studienzweige, die an der betreffenden Hochschule oder an 

einer anderen Hochschule durchgeführt werden, ausgetauscht werden, wenn die Wahl 

im Hinblick auf wissenschaftliche Zusammenhänge oder eine Ergänzung der wissen­

schaftlichen Berufsausbildung sinnvoll erscheint. Die gemäß dieser Bestimmung 

gewählten Prüfungsfächer dürfen die Hälfte des Prüfungsstoffes der zweiten Diplom­

prüfung. gemessen an der Stunden zahl der für sie auf Grund des Studien planes zu inskri­

bIerenden Lehrveranstaltungen , nicht übersteigen. Aus den gewählten Prüfungsfächem 

Sind Lehrveranstaltungen im Ausmaß der Lehrveranstaltungen für die wegfallenden 
Prüfungsfächer (Prüfungsteile) zu inskribieren. 

1 2  

S 4. (1) 

e) Landschaftsplanung und Landschaftspflege. 

S 6 
e) In der Studienrichtung Landschaftsplanung 

und Landschaftsgestaltung: 

1. Allgemeine und Spezielle Botanik; 

2. Zoologie und Ökologie; 

3 .  Geologie und Bodenkunde; 

4. Theorie und Methodik der Landschaftspla­
nung; 

5. Landschaftsplanung 1. 

S 9. (1) Auf Antrag des Kandidaten hat der 
Vorsitzende der Studienkommission zu bewilli­
gen, daß die gemäß Abs. 3 vorgesehenen Diplom­
prüfungsfächer (oder Teilgebiete derselben) 
sowie die Vorprüfungsfächer hiezu zum Teil ge­
gen Diplomprüfungsfächer und Vorprüfungsfächer 
anderer Studienrichtungen oder Studienzweige, 
die, an der betreffenden Universität oder an 
einer anderen Universität durchgeführt werden, 
ausgetauscht werden, wenn die Wahl im Hinblick 
auf wissenschaftliche Zusammenhänge oder eine 
Ergänzung der wissenschaftlichen Berufsvorbil­
dung sinnvoll erscheint. Die gemäß dieser Be­
stimmung gewählten Prüfungsfächer dürfen die 
Hälfte des Prüfungsstoffes der zweiten Diplom­
prüfung einschließlich der VorprUfungsfächer 
hiezu, gemessen an der Stundenzahl der für sie 
aufgrund des Studienplanes zu besuchenden 
Lehrveranstaltungen, nicht übersteigen. Aus 
den gewählten Prüfungs fächern sind Lehrveran­
staltungen im Ausmaß der Lehrveranstaltungen 
für die weggefallenen Prüfungsfächer (Prü­
fungsteile) einzutauschen. 
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§ 11. D o k t o r a t  d e r  B o d e n k u l t u r  

(1) Voraussetzung für die Erwerbung des Doktorates der Bodenkullur ist die 
Ablegung der zweiten Diplomprüfung einer der in diesem Bundesgesetz geregelten 
Studien richtungen oder die Ablegung der abschlie�nden Diplomprüfung einer 
gleichwertigen (§ 21 Abs. 5 Allgemeines Hochschul-Studiengesetz"a)). an einer 
anderen in- oder ausländischen Hochschule absolvienen Studienrichtung. 

(2) Eine Inskription ist abweichend von den Bestimmungen des § 14 Abs. 7 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes nicht zu fordern. Gemäß § 21 Abs. S 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes notwendige ergänzende Studien und 
Prüfungen sind bis zur Vorlage der Dissertation nachzutragen. § 21 Abs. 3 des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesctzes gilt sinngemäß. 

(3) Das Thema der Dissertation ist den auf Grund dieses Bundesgesetzes ein­
gerichteten Studien .kr Bodenkultur zu entnehmen. sofern das Fach. dem die Dis­
sertation zuzurechtl�n "I. an der betreffenden Hochschule durch einen Hochschul­
professor. nach Mall[!ahc der Bestimmungen des § 2S Abs. 2 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengc:sc:tzes auch durch einen emeritierten Hochschulprofessor . 
Honorarprofessor oder Hochschuldozenten vertreten ist'2). 

(4) Prüfungsfächer des Rigorosums sind: 

a) das Teilgebiet des Faches. dem das Thema der Dissertation zuzuordnen ist"'): 

b) ein Teilgebiet des Faches. das vom Präses der zuständigen Prüfungskom­
misssion nach Anhörung des Kandidaten und der Begutachter der Disser­
tation auf Grund des thematischen Zusammenhanges mit der Disserwtlon 
zu bestimmen ist. Der Kandidat ist berechtigt. einen Vorschlag zu machen. 

1 3 

S 9. (3) 
e) In der Studienrichtung Landschaftsplanung 

und Landschaftspflege: 

1. Vegetationskunde und Spezielle Ökologie; 
2. Allgemeine Gestaltungslehre und Freiraumge­

staltung; 

3 .  Landschaftsbau, Gehölzkunde und Vegeta-
tionstechnik; 

4. Landschaftspflege und Naturschutz; 

5. Landschaftsplanung 2; 

6. Raumplanung, Städtebau und Verkehrsplanung; 

7. Wahlfach gemäß S 15 Abs. 5 AHStG nach Maß­

gabe der Studienordnung. 

S 11. Doktorat dar Bodankultur 

(1) Voraussetzung für die Zulassung zum 

Doktoratsstudium der Bodenkultur ist die 

erfolgreiche Ablegung der zweiten Diplom­

prüfung einer der in diesem Bundesgesetz 

geregelten Studienrichtungen oder die Ablegung 

der abschließenden Diplomprüfung einer 

gleichwertigen (S 21 Abs. 5 Allgemeines 

Hochschul-Studiengesetz) an einer anderen in-

oder ausländischen Hochschule absolvierten 

Studienrichtung. 

(2) Das Dokoratstudium der Bodenkultur 

erfordert, einschließlich der für die 

Anfertigung der Dissertation vorgesehenen 

Zeit, die Inskrip�ion von vier Semestern. Wenn 

der Bewerber eine einschlägige berufliche 

Erfahrung oder einschlägige Vorstudien 

naChweist, kann auf Antrag eine Verkürzung des 

Doktoratsstudiums um höchstens zwei Semester 

bewilligt werden. 

(3) Die vom Bewerber um den Doktorgrad zu 

absolvierenden Lehrveranstaltungen werden vom 

Vorsitzenden der Studienkommission für das 

Doktoratsstudium im Einvernehmen mit dem 

Betreuer der Dissertation nach Anhörung des 

Bewerbers nac� fachlichen Gesichtspunkten 

festgelegt. Der Bewerber ist berechtigt, dies­

bezügliche Vorschläge zu erstatten. 

(4) Diese Lehrveranstaltungen müssen im 

Zusammenhang mit dem Disser.tationsthema 

stehen. Die Fächer können bestehende oder neu 

einzurichtende Lehrveranstaltungen oder 

anderer Universitäten Lehrveranstaltungen 

beinhalten und müssen wenigstens drei Se-

mesterwochenstunden umfassen. 

5/ME XVIII. GP - Entwurf14 von 44

www.parlament.gv.at



J 

� 

.. .. ,; 

14 

(5) Das Rigorosum ist eine Gesamtprüfu.ng. die in der Form einer kommi'· 
sionellen Prüfung vom gesamten Prüfungssenat abzuhalten ist. (5) Das Thema der Dissertation ist den 

auf grund dieses Bundesgesetzes eingerichteten 

Studien der BOdenkultur zu entnehmen, sofern 

das Fach, dem die Dissertation zuzurechnen 

ist, an der betreffenden Universität durch 

einen Universitätslehrer im Sinne des § 23 

Abs. 1 lit. a UOG vertreten ist. 

(6) Die Zulassung zum Rigorosum setzt die 

positive Absolvierung der im Studienplan von 

der Studienkommission für das Doktoratsstudium 

vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen sowie die 

Approbation der Dissertation voraus. 

(7) Prüfungsfächer des Rigorosums sind: 

1. das Teilgebiet des Faches, dem das Thema 

der Dissertation zuzuordnen ist; 

2. ein Teilgebiet des Faches, das vom Präses 

der zuständigen Prüfungskommission nach An­
hörung des Kandidaten und der Begutachter 

der Dissertation aufgrund des thematischen 

Zusammenhanges mit der Dissertation zu be­

stimmen ist. Der Kandidat ist berechtigt, 

einen Vorschlag zu machen. 

(8) Das Rigorosum ist eine Gesamtprüfung, 

die in Form einer kommissionellen Prüfung vor 

dem gesamten Prüfungssenat abzulegen ist. 
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GZ 68 . 70 1 / 1 - I /B/ 5A/ 9 1  Sachbearbeiter: 

Mag . Friedrich Faulhammer 
Tel . 531 2 0 -4 47 1  

MINORITENPlP.TZ 5 
Ä-1014 WIEN 

Präsidium des Nationalrates 
Parlament 

TELEFON 
10222) 531 20 - v 

1010 Wie n 

Änderung des Bundesgesetzes über Studien­
richtungen der Bodenkultur , 
Aus sendung zur Begutachtung 

'f 

Das Bundesministerium für Wis senschaft und Fors chung übermit­

telt in der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes , mit dem 

das Bundesgesetz über Studienrichtungen der Bodenkultur geän­

dert wird , mit der Bitte um Stellungnahme bis 

längstens 22 . März 19 9 1 .  

Sol lte bis zu diesem Zeitpunkt eine Stellungnahme nicht einge­

troffen sein , wird die do . Zustimmung zum vorliegenden Entwurf 

angenommen . Leermeldungen sind nicht erforderlich . 

Die Begutachtungs frist mußte knapp bemessen werden , um ein In­

krafttreten am 1 .  September 1 9 9 1  zu ermöglichen . 

Zu den in diesem Entwurf enthaltenen Bestimmungen , die bereits 

in dem am 5 .  Oktober 1 9 9 0  mit GZ 68 . 636/ 2 - 1 5 / 9 0  ausgesendeten 

Entwurf enthalten waren , ist eine neuerliche Stellungnahme 

nicht erforderlich . 

2 5  Exemplare der Stellungnahme sind an das Präsidium des Natio­

na lrates zu senden . 

/-) 
� �/;. > <;.-;:ügkeit 

, . 
/dc" .. �� 

-'. 

\ 

Wien , 26 . Feber 1 9 9 1  

Der Bundesminister: 

Dr . Busek 

� 
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E N T W U R F 

Bundesgesetz, mit dem das 

Bundesgesetz über Studienrichtungen der Bodenkultur 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIK EL I 

Das Bundesgesetz über Studienrichtungen der Bodenkultur, 

BGBl . Nr . 2 92 / 1 969, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. Nr . 2 9 4 / 1 9 8 4, wird wie folgt geändert: 

1 .  S 1 lautet: 

"§ 1 .  Grundsätze und Ziele 

Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Studien­

richtungen sind im Sinne der Grundsätze und Ziele des 

Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes, BGBl . Nr. 177 / 1 966, 

zur Entwicklung der Wissenschaften der Bodenkultur, ins­

besondere auf den Gebieten der Landwirtschaft, der Forst­

wirtschaft, der Hol zwirtschaft, der Kulturtechnik, der 

Wasserwirtschaft, der Lebensmitteltechnologie, der Bio­

technologie, der Ernährungswirtschaft und der Landschafts­

planung und Landschaftspf lege, zum Zwecke der Heranbildung 

des wis senschaftlichen Nachwuchses, der wissenschaftlichen 

Berufsvorbi ldung und darüber hinaus der Weiterentwicklung 

der Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher und 

konstruktiver Arbeit auf dem Gebiet der Bodenkultur zu 

gestalten . "  

2 .  S 3 Abe . 2 und 3 lautenl 

" ( 2 ) Das Studium der Studienrichtungen der Bodenkultur 
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erfordert, einschließlich der für die Anfertigung der Di­

plomarbeit vorgesehenen Zeit, die Inskription von zehn Se­

mestern . Der erste Studienabschnitt umfaßt vier Semester, 

der zweite Studienabschnitt umfaßt sechs Semester . 

(3 ) Die zuständige akademische Behörde hat auf Antrag 

des Studierenden die Inskription von einem Semester, höch­

stens aber von zwei Semestern zu erlas sen, wenn der Stu­

dierende die vorgesehenen Lehrveranstaltungen und den er­

sten Teil der zweiten Diplomprüfung ( §  10 Abs . 1 zweiter 

Satz ) erfolgreich abgelegt hat . " 

3 .  S 3 Abs. 4 entfällt; Abs. 5 erhält die Bezeichnung Abs. 4. 

4 .  In S 4 Abs. ! lit. d wird der Punkt durch einen Strich­

punkt ersetzt und dem S 4 Abs.! folgende lit. e angefügt: 

He ) Landschaftsplanung und Landschaftspf lege. " 

5 .  5 5 Abs. 2 lit. b bb) lautet: 

" bb )  meldet sich der Kandidat nach dem ersten Studien­

j ahr zum ersten Teil der kommis sionel len Prüfung, so 

umfaßt sie diejenigen Prüfungs fächer bzw . diej enigen 

Prüfungsteile derselben, die den im ersten Studien­

j ahr laut Studienplan angesetzten Lehrveranstaltungen 

entsprechen . Der zweite Teil der kommis sionel len Prü­

fung umfaßt die übrigen Prüfungs fächer bzw . Prüfungs ­

teile . " 

6. S 5 Abs . 5 letzter Satz entfällt. 
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7. S 6 lit. b Z. 1 und 3 lauten: 

" 1. Botanik; 

3 .  Ökologie und Standortlehre; " .  

8 .  Dem S 6 wird folgende lit . e angefügt: 

He ) In der Studienrichtung Lands chaftsplanung und Land­

schaftsgestaltung: 

1. Al lgemeine und Spezielle Botanik; 

2 .  Zoo logie und Ökologie; 

3 .  Geologie und Bodenkunde; 

4 .  Theorie und Methodik der Landschaftsplanung; 

5 .  Landschaftsplanung 1 . " 

9 .  S 8 Aba. 2 lautet I 

" (2 )  Der Universitätslehrer gemäß § 23 Abs . 1 

lit . a UOG , der den Kandidaten bei der Ausarbeitung der 

Diplomarbeit betreut und die Begutachtung der Diplomarbeit 

übernimmt , hat nach Anhörung des Kandidaten im Einverneh­

men mit dem Präses der Prüfungskommiss ion zur Abha ltung 

der zweiten Diplomprüfung festzusetzen , ob die Diplomar­

beit a l s  Institutsarbeit oder als Hausarbeit durchzuführen 

ist . " 

10 . S 9 Aba. 1 lautetl 

" (I) Auf Antrag des Kandidaten hat der Vorsitzende der 

Studienkommi ssion zu bewilligen , daß die gemäß Abs . 3 vor­

gesehenen Diplomprüfungs fächer ( oder Tei lgebiete dersel­

ben ) sowie die Vorprüfungsfächer hiezu zum Teil  gegen Di­

plomprüfungsfächer und Vorprüfungsfächer anderer Studien­

richtungen oder Studienzweige , die an der betre f fenden 

Universität oder an einer anderen Universität durchgeführt 

werden , ausgetauscht werden , wenn die Wahl im Hinblick auf 

wissenschaftliche Zusammenhänge oder eine Ergänzung der 

wissenschaftlichen Berufsvorbildung sinnvol l  erscheint . 
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Die gemäß dieser Bestimmung gewählten Prüfungs fächer dür­

fen die Häl fte des Prüfungs stoffes der zweiten Diplomprü­

fung einschließlich der Vorprüfungs fächer hiezu , gemes sen 

an der durch den Studienplan festgelegten Stundenzahl des 

zweiten Studienabschnittes , nicht übersteigen . Die gewähl­

ten Prüfungs fächer umfas sen Lehrveranstaltungen im Ausmaß 

der Lehrveranstaltungen für die weggefal lenen Prüfungsfä­

cher ( prüfungsteile ) . "  

11. S 9 Aba. 3 lit . a Z .  4 lautet I 

"4 . Studienzweig " Gartenbau " :  

aa l Pf lanzenproduktion; 

bb ) Tierproduktion; 

cc ) Agrarökonomik; 

dd ) Landtechnik; 

ee ) Gartenbau . "  

12. S 9 Aba. 3 lit. b Z .  1 ce) lautet I 

" cc ) Forstliche Sozioökonomik . " .  

13. S 9 Aba. 3 lit. b Z .  2 bb) lautet I 

" bb ) Hol ztechnologie; " .  

14. S 9 Aba. 3 lit . b Z .  3 bb) lautet I 

" bb ) Ingenieurwesen der Wi ldbach- und Lawinenverbauung; " .  

15. Dem S 9 Aba. 3 wird folgende lit .  e angefügtl 

" e ) In der Studienrichtung Landschaftsplanung und 

Landschaftspflege: 

1. Vegetationskunde und Spezielle Ökologie; 
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2 .  Al lgemeine Gestaltungs lehre und Freiraumgestaltung; 

3. Landschaftsbau , Gehölzkunde und Vegetationstechnik; 

4 .  Landschaftspf lege und Naturschutz; 

5 .  Landschaftsplanung 2; 

6 .  Raumplanung , Städtebau und Verkehrsplanung; 

7. Wahlfach gemäß § 15 Abs . 5 AHStG nach Maßgabe der 

Studienordnung . "  

16 . S 11 lautet: 

" §  11 . Doktorat der Bodenkultur 

(1 ) Voraus set zung für die Zulassung zum Doktoratsstu­

dium der Bodenkultur ist die erfolgreiche Ablegung der 

zweiten Diplomprüfung einer der in diesem Bundesgesetz ge­

regelten Studienrichtungen oder die Ablegung der ab­

schließenden Diplomprüfung einer gleichwertigen ( §  21 Abs . 

5 Al lgemeines Hochschul-Studiengesetz ) an einer anderen 

in- oder aus ländischen Hochschule absolvierten Studien­

richtung . 

( 2 ) Das Doktoratsstudium der Bodenkultur erfordert , 

einschließlich der für die Anfertigung der Dissertation 

vorgesehenen Zeit , die Inskription von vier Semestern . 

Wenn der Bewerber eine einschlägige beruf liche Erfahrung 

oder einschlägige Vorstudien nachweist , kann auf Antrag 

eine Verkürzung des Doktoratsstudiums um höchstens zwei 

Semester bewil ligt werden . 

(3) Die vom Bewerber um den Doktorgrad zu absolvie­

renden Lehrveranstaltungen werden vom Vorsitzenden der 

Studienkommi s sion für das Doktoratsstudium im Einvernehmen 

mit dem Betreuer der Dissertation nach Anhörung des Bewer­

bers nach fachlichen Gesichtspunkten festgelegt . Der Be­

werber ist berechtigt , diesbezügliche Vorschläge zu er­

statten . 

(4) Diese Lehrveranstaltungen müs sen im Zusammenhang 

mit dem Dissertationsthema stehen . Die Fächer können be-
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stehende oder neu einzurichtende Lehrveranstaltungen oder 

Lehrveranstaltungen anderer Univers itäten beinha lten und 

müs sen wenigstens drei Wochenstunden umfassen . 

(5 ) Das Thema der Dissertation ist den aufgrund dieses 

Bundesgesetzes eingerichteten Studien der Bodenkultur zu 

entnehmen, sofern das Fach , dem die Di ssertation zuzu­

rechnen ist , an der betreffenden Univers ität durch einen 

Univers itäts lehrer im Sinne des § 23 Abs. 1 lit . a UOG 

vertreten ist . 

( 6 )  Die Zulassung zum Rigorosum setzt die positive Ab­

solvierung der im Studienplan von der Studienkommis s ion 

für das Doktoratsstudium vorgeschriebenen Lehrveranstal­

tungen sowie die Approbation der Dissertation voraus . 

(7) Prüfungs fächer des Rigorosums sind: 

1. das Tei lgebiet des Faches , dem das Thema der Di s serta­

tion zuzuordnen ist; 

2 .  ein Tei lgebiet des Faches , das vom Präses der zustän­

digen Prüfungskommis sion nach Anhörung des Kandidaten 

und der Begutachter der Di s sertation aufgrund des the­

matischen Zusammenhanges mit der Dissertation zu be­

stimmen ist . Der Kandidat ist berechtigt , einen Vor­

schlag zu machen. 

(8 ) Das Rigorosum ist eine Gesamtprüfung , die in Form 

einer kommissionellen Prüfung vor dem gesamten 

Prüfungssenat abzulegen ist . " 

17. Der rv. Abschnitt erhält folgende Obers chri f tl 

"IV . ABSCHNITT 

Ubergangsbestimmungen und Vollziehung" 
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18. 5 12 lautet: 

"§ 12 . Übergangsbestimmmungen 

(1) Ordentliche Hörer, die ihr Studium vor Inkraft-

treten der auf grund dieses Bundesgesetzes 

den Studienvorschriften begonnen haben, 

ihr Studium nach den vor diesem Zeitpunkt 

neu zu erlas sen­

sind bereChtigt, 

geltenden Studi-

envorschri ften fortzusetzen oder zu beenden . 

(2) Ordentliche Hörer gemäß Abs . 1 haben überdies das 

Recht, sich j ederzeit durch schriftliche Erklärung den 

neuen Studienvorschri ften zu unterstellen . 

(3) In den aufgrund dieses Bundesgesetzes zu erlassen­

den Studienplänen ist genau zu regeln, welche Lehrveran­

staltungen und Prüfungen nach den bisher geltenden Studi­

envorschriften auf  das Studium nach den neuen Studienvor­

schri ften angerechnet werden . "  

19. 55 13 und 14 entfallen� 5 15 erhält die Bezeichnung 5 13. 

20. 5 13 Aba. 2 lautet: 

" (2)  Mit der Vol l ziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung betraut . "  
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AR T I K E L II 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 1991 in Kraft. 

ART I K E L III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesmi­

nister für Wis senschaft und Forschung betraut . 
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VOR BLATT 

Probleme: 

- Mit Somrnersemester 1991 läuft der Studienversuch Land­

schaftsökologie und Landschaftspflege aus . Die Errichtung 

einer Studienrichtung unter gleichzeitiger Berücks ichtigung 

der gewonnenen Erfahrungen erscheint notwendig . 

- Das Studium des Doktorates der Bodenkultur bedingt keine 

Inskription bzw . den Besuch von Lehrveranstaltungen. 

- Das Studium der Forst- und Hol zwirtscha ft entspricht nicht 

mehr den Beruf serfordernis sen und dem Stande der Wis s en­

schaft . 

- In den Studienrichtungen Forst- und Hol zwirtschaft sowie 

Landwirtschaft bes teht eine starke Divergenz zwi schen der 

gesetz lichen Mindeststudiendauer und der tatsächlichen 

durchschnittlichen Studiendauer . 

- Fehlen eines eigenen Studienzweiges Gartenbau . 

- Die Terminologie des Gesetzes entspricht teilweise nicht 

mehr den seit 1969 erfolgten organisat�ons- und studien­

rechtlichen Änderungen . 

Ziele: 

Einrichtung einer Studienrichtung Landschaftsplanung und 

Landschaftspf lege unter gleichzeitiger Berücksichtigung der 

bisher im S tudienversuch Landschaftsökologie und Land­

schaftspf lege gewonnenen Erfahrungen . 

- Änderung des Doktoratstudiums mit verpf lichtendem Besuch 
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von Lehrveranstaltungen . 

- Reform der Studienrichtung Forst- und Hol zwirtschft. 

Annäherung der gesetzlichen Mindeststudiendauer in den 

Studienrichtungen Forst- und Hol zwirtschaft sowie Land­

wirtschaft an die durchschnittliche tatsächliche Studien­

dauer . 

Einrichtung eines Studienzweiges Gartenbau .  

- Anpas sung der Terminologie an die organisations- und stu­

dienrechtlichen Änderungen . 

Kosten: 

- Zur Einrichtung und Durchführung der Studienrichtung Land­

schaftsplanung und Landschaftspflege sind die Planstel len 

von insgesamt drei Ordinariaten, 2 1  As sistenten sowie von 

neun Bediensteten des nicht wissenschaftlichen Personals 

erforderlich . Verbunden mit den zu erwartenden Sachaufwen­

dungen ergeben sich an einmaligen Kosten ca . S 6 , 75 0 . 0 0 0  

und j ährliche Mehrkosten von ca . S  1 8 , 25 0 . 0 0 0  bis 1 8 , 7 0 0 . 0 0 0  

zuzüglich der Kos ten für die Deckung des Raumbedarfes . 

- Zur Einrichtung und Durchführung des Studienzweiges Garten­

bau s ind die Planstellen eines Ordinariates und vier Plan­

s tel len des wis senschaftlichen sowie des nicht wis s en­

schaftlichen Personals erforderlich . Verbunden mit den zu 

erwartenden Sachaufwendungen ergeben sich einmalige Kos ten 

von ca . S 2 , 050 . 000 und j ährliche Mehrkosten von ca . 

S 5 , 05 0 . 0 00 bis 5 , 250 . 0 0 0  zuzüglich der Kosten für die 

Deckung des Raumbedarfes . 
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- Die Reform der Studienrichtung Forst- und Hol zwirtschaft 

verursacht durch zusätz liche Lehraufträge Kosten von ca . 

S 1 , 500 . 000/Jahr . 

- Die Verlängerung der gesetz lichen 

verlängert die Anspruchsdauer auf 

Semester , was Mehrkosten von 

1 , 300 . 000/Jahr entspricht . 

Alternativen: 

- keine . 

EG-Konformität: 

- ist gegeben . 

Mindeststudiendauer 

Studienbeihilfe um ein 

ca . S 1 , 10 0 . 0 00 
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ERLÄUT ERUNG EN 

Einleitung 

Das Bundesministerium für Wis senschaft und Fors chung hat be­

reits am 5 .  Oktober 1 9 90 mit GZ 68 . 663 /3 -15/ 90 einen Entwurf 

zur Änderung des Bundesgesetzes über Studienrichtungen der 

Bodenkultur zur Begutachtung versendet . Gegenstand dieses 

Entwurfes waren die Einrichtung einer Studienrichtung Land­

schaftsplanung und Landscha ftspflege sowie die Änderung des 

Doktoratsstudiums der Bodenkultur . 

Nach Ablauf des Begutachtungsverfahrens liegen aber nunmehr 

auch die Ergebnisse der universitären Beratungen betref fend 

Änderungen in den Studienrichtungen Landwirtschaft sowie 

Forst� und Hol zwirtschaft vor , die ebenfalls gesetz liche 

Maßnahmen erfordern . Diese Änderungswünsche der Universität 

für Bodenkultur sollen gemeinsam als Regierungsvorlage im 

Nationalrat eingebracht werden . 

Zur bes seren Überschaubarkeit der gesamten beabsichtigten 

Änderung des Bundesgesetzes über Studienrichtungen der Bo­

denkultur sind im nunmehr ausgesendeten Entwurf sämtliche 

paragraphen und die dazugehörigen Erläuterungen entha lten . 

Allgemeiner Tei l 

1 .  Vom Universitätskollegium der Universität für Bodenkultur 

Wien wurde der Antrag an das Bundesministerium für Wi ssen­

schaft und Forschung gerichtet , den Studienversuch Land­

schaftsökologie und Landschaftsgestaltung in eine ordent­

liche Studienrichtung gemäß § 13 Abs . 1 lit . a des Allge­

meinen Hochschul-Studiengesetzes umzuwandeln . Gleichzeitig 

wurde in der Sitzung dieses Kollegiums am 2 4 . Jänner 1 9 90 

beschlossen , die Bezeichnung dieser Studienrichtung in 

" Landschaftsplanung und Landschaftspflege " abzuändern. 

Diese Fassung der Bezeichnung der Studienrichtung ent-
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spricht dem Inhalt des Studienganges und dem Betätigungs ­

feld der Absolventen weit besser als die bisherige Be­

zeichnung des Studienversuches. Die Bezeichnung "Land­

schaftsökologie " ist schon seit langem für eine Tei l ­

di s z iplin der Geographie vergeben . Darüber hinaus i s t  vor 

al lem für Studienanfänger nicht ausreichend erkennbar , daß 

es sich dabei um ein Studium mit starker techni sch-plane­

ris cher Komponente handelt . Diese Studienrichtung soll 

auch eine gewi sse inhaltliche Änderung erfahren , wobei das 

Hauptkennzeichen eine Betonung interdis ziplinären Unter­

richts im Rahmen der Übungspro jekte und in Frei landprak­

tika sowie eine Verringerung des Anteiles der Vorlesungen 

zuguns ten von Übungen und Feldarbeiten sein soll. Weiters 

soll die Neueinrichtung fachspezifischer Lehrveranstaltun­

gen und die Ausweitung der Wahlmöglichkeiten innerhalb der 

Studienrichtung erreicht werden . 

Die Studienrichtung Landschaftsplanung und Lands chafts­

pf lege soll insbesondere Fachgebiete der Zoologie und Öko­

logie , der Biologie und Bodenkunde , der Landschafts planung 

sowie Raumplanung, Städtebau .und Verkehrsplanung , Land­

schaftsbau , Gehöl zkunde und Vegetationstechnik sowie Land­

schaftspf lege und Naturschutz enthalten . Die genauere in­

haltliche Ausgestaltung der Studienrichtung bleibt al ler­

dings der Studienordnung bzw . dem Studienplan vorbeha lten . 

Der Studienversuch " Landschaftsökologie und Lands chafts­

gestaltung " erfreut sich steigender Beliebtheit , was sich 

insbesondere in einer stetig steigenden Zahl der Studien­

anfänger bemerkbar macht . Gegenwärtig sind über tausend 

Studierende für diesen Studienversuch inskribiert. 

Der Studienversuch wurde mit der Verordnung BGBl . Nr .  

3 8 2 / 1 9 8 1  eingerichtet und gemäß § 13 Abs . 8 AHStG für ein­

en der Studiendauer entsprechenden Zeitraum verlängert , er 

läuft mit Ablauf des Sommersemesters 1 9 9 1  aus . 

Zur Durchführung dieser 

zusätzliche Planstel len 

Studienrichtung sind 

erforderlich . Nur so 

al lerdings 

läßt s ich 

diese Studienrichtung bei ständig steigenden Studenten-
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zahlen und bei hohem wissens chaftlichen Standard und 

entsprechender Forschungsqua lität durchführen . 

Es sollen drei neue Planstellen für Ordinarien geschaf fen 

werden, die mit sieben Planstellen für wissenschaftl iches 

Personal und fünf Planstel len für nichtwis senschaftl iches 

Personal ausgestattet werden . 

Darüberhinaus ist es aber unbedingt erforderlich, auch an­

dere mit der Betreuung der Studienrichtung Landscha ftspla­

nung und Landschaftspflege befaßte Institute, die große 

zusätz liche Belastungen zu verkraften haben, personel l  zu 

vergrößern . Hiefür sind 14 Planstel len des wissenschaftli­

chen Personals aufgeteilt auf 14 Institute und vier Plan­

stel len des nicht wis senschaftlichen Personals aufgeteilt 

auf vier Institute vorgesehen . 

Die Personalaufstockung soll stufenweise bis zum Jahr 1 9 93 

verwirklicht werden . In der Endphase erwachsen dem Bund 

aus diesen Maßnahmen Mehrkosten von ca . S 15, 750 . 000 bis 

16, 200 . 000 . 

Mit dieser personel len Ausweitung ist aber auch eine Er­

höhung des Raumbedarfes verbunden . Dieser wird mit zusätz­

lichen 2 . 950 m2 bemessen . Die dafür anfallenden Kos ten 

s ind derzeit seriös nicht berechenbar, da dies von der Art 

der Raumbereitstellung abhängt . 

Hinsichtlich des zu erwartenden Sachaufwandes, der mit der 

Einrichtung der Ordinariate und der Durchführung der Stu­

dienrichtung verbunden ist, wurden für die Erstaus s tattung 

ca . S 6, 750 . 000 verteilt auf drei Jahre und an j ährlich 

anfallenden ordentlichen und außerordentlichen Dotationen 

ca . S 2, 500 . 000 errechnet . 

Somit ergeben sich aus der Einrichtung der Studienrichtung 

Landschaftsplanung und Landschaftspf lege einmalige Kosten 

von ca . S 6, 750 . 000 und j ährliche Mehrkosten von ca . 

S 1 8, 250 . 000 bis 1 8, 700 . 000 zuzüglich der Kosten für den 

Raumbedarf . 
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2.  Vom Universitätskollegium der Univers ität für Bodenkultur 

wurde in einer Sitzung am 6 .  Juni 1 9 90 weiters einstimmig 

beschlossen , das Doktoratsstudium der Bodenkultur zu än­

dern . Im Gegensatz zur bisherigen Bestimmung , wonach eine 

Inskription des Doktoratsstudiums nicht gefordert ist 

(§11 Abs . 2 des Bundesgesetzes über Studienrichtungen der 

Bodenkultur ) ,  soll nunmehr die Inskription und der Besuch 

von Lehrveranstaltungen im Umfang von drei Wochenstunden 

in der Dauer von vier Semestern aufgetragen werden . Eine 

Verkürzung des Doktorats studiums bei Nachweis von Vor­

kenntni s sen kann bewilligt werden . 

Mehrkos ten sind durch diese Änderung des Doktoratsstudiums 

nicht zu erwarten . 

3 .  Der nunmehr vorliegende Reformentwurf für die Studienrich­

tung Fors t- und Holzwirtscha ft schließt einen lang j ährigen 

Diskuss ionsprozeß ab . Die Reformarbeit baute auf folgen­

den , auch in empirischen Untersuchungen gewonnenen Er­

kenntnis sen auf: 

a )  Es besteht eine starke Diskrepanz zwis chen der gesetz­

lichen Mindeststudiendauer von neun Semestern und der 

tatsächlichen durchschnittlichen Studiendauer von 13 

bzw . 15 Semestern . 

b) Es besteht eine Kluft zwischen den bestehenden Studien­

plänen und dem Stand des Wis sens der Forst- und Holz ­

wissenschaft sowie den Berufserfordernis sen . Diese Wi s ­

sens lücken zeigten sich bei allen drei Studienzweigen 

der Studienrichtung Forst- und Holzwirtschaft . Insbe­

sondere wird auch der Ausbau ökologischer , ökonomischer 

und soz ialwissenschaftlicher Fächer moniert . 

c )  Es mangelt an der fachlichen Gesamtschau der Absolven­

ten , insbesondere der Studienzweige Forstwirtschaft und 

Wildbach- und Lawinenverbauung . Diese beiden Studien­

zweige bestehen aus einer Vielzahl von Fächern , die 

wis senschaftssystematisch den Naturwis senschaften , der 

Technik und den Wirtschafts- und Sozialwis senschaften 
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zuzuordnen s ind . Hier ist es erforderlich, die derzeit 

nur in bescheidenem Ausmaß vorhandene Vernetzung zu 

verstärken . 

Aus dieser Problems icht ergab sich folgende Ziel formulie­

rung: 

a ) Es ist unbedingt erforderl ich, die tatsächliche durch­

schnittliche Studiendauer zu verkürzen . Dies soll ei ­

nerseits dadurch ermöglicht werden, daß die geset z liche 

Mindeststudiendauer von neun auf zehn Semester ausge­

dehnt wird , ohne aber den bestehenden Gesamtstundenrah­

men zu vergrößern . Durch die Scha ffung von prüfungs­

nachwei sen als Inskriptionsvoraussetzungen gemäß § 10 

Ahs . 3 AHStG , insbesondere im ersten Studienabschnitt , 

die Errichtung obl igatorischer Lehrveranstaltungen , bei 

denen Besuch und Vorbereitung zur prüfung weitgehend 

zusammenfal len , sowie die Errichtung von Prüfungsseme­

stern vor dem fünftem und nach dem sechsten Semes ter 

sol len zu einer deutlichen Senkung der durchschnitt l i ­

chen tatsächlichen Studiendauer insbesondere in den 

Studienzweigen Forstwirtschaft und Wildbach- und 

Lawinenverbauung beitragen . 

b ) Der Fächerkanon ist an den Stand des Wis sens der Forst­

und Holzwis senschaften und an die Berufserfordernis se 

anzupassen . Dabei kommt es zu Kürzungen , Änderungen 

oder Erweiterungen des bestehenden Fächerkanons . 

c ) Die problembezogene Anwendung des erworbenen Wis sens im 

Studium der Forstwirtschaft und Wildbach- und Lawinen­

verbauung ist zu fördern. Die Herstel lung der fachli­

chen Gesamtschau sollte dabei einerseits durch den 

Grundsatz sichergestellt werden , die Prüfungs fächer der 

zweiten Diplomprüfung mit ihren Grundlagen auf alle Se­

mes ter möglichst gleichmäßig zu verteilen . Dieser 

" durchgehende Universalismus " sol lte andererseits durch 

die Einrichtung von Konversatorien im zweiten Studien­

abschnitt verstärkt werden , um das bisher erarbeitete 

Wissen auf die Lösung konkreter Probleme durch Gruppen-
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arbeit , Diskussionen und ähnliche Instrumentarien an­

wenden zu lernen. 

Hinsichtlich der Kosten der Reform ist festzuhalten , daß 

die Errichtung neuer Fächer in den Studienzweigen Fors t­

wirtschaft und Hol zwirtschaft zusätz liche Kosten zur Folge 

hat , die im wesentlichen aus Prüfungsgebühren , Kol legien­

geld und Remunerationen im Umfang von ca . S 1 , 500 . 000/Jahr 

bestehen . Al lerdings ist zu beachten , daß wegen der zu er­

wartenden Verkürzung der durchschnittlichen Studiendauer 

Kos ten gespart werden. 

4. In den Studienrichtungen Landwirtschaft sowie Forst- und 

Hol zwirtschaft besteht eine ausgeprägte Diskrepanz zwi ­

schen der gesetz lichen Mindeststudiendauer von neun Se­

mes tern und der tasächlichen durchschnittlichen Studien­

dauer von rund 15 Semestern. Es ist daher ein dringendes 

Anl iegen der Reform der Studienrichtung Forst- und Hol z ­

wirtschaft ebenso wie der Reform der Studienrichtung Land­

wirtschaft , die jedoch im wesentlichen auf der Ebene der 

Studienordnung erfolgt , die tatsächliche Studiendauer zu 

verkürzen. 

Als f lankierende Maßnahme sollte aber die gesetz l iche 

Mindes tstudiendauer in den beiden Studienrichtungen von 

neun auf z ehn Semester angehoben werden ,  sodaß nunmehr 

alle Studienrichtungen der Bodenkultur ei�e Mindeststu­

diendauer von zehn Semestern aufweisen. Dies entspricht 

auch eher der bei al ler Entrümpelung und Modernisierung 

der Lehrinhalte notwendigerweise umfassenden Ausbi ldung , 

die dem Anforderungsprofil  der Absolventen angepaßt werden 

muß und nach den bisherigen Erfahrungen in einem Zeitraum 

von neun Semestern gar nicht absolvierbar ist . 

Kostenmäßig wirkt sich diese beabsichtigte Änderung in 

erhöhten Aufwendungen aufgrund der Verlängerung der 

Anspruchsberechtigung nach dem Studienförderungsgesetz im 

Umf ang von ca . S 1,100 . 000 bis 1,300 . 000/Jahr aus . 
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5 .  Der bisherige Studienzweig Grünraumgestaltung u�d Garten­

bau sol l a l s  Studienzweig Gartenbau neu eingerichtet und 

inhaltlich wesentlich umgestaltet werden . Wie mehrfach 

auch von der Beru f sgruppe der Erwerbsgärtner hervorgehoben 

worden ist , besteht ein großer Bedarf an akademisch gebi l ­

deten Gartenbauingenieuren . Deren Einsatzgebiete wären die 

Lehre an den Gartenbauschulen , umfassende Beratung im Be­

reich der Produktionstechnik , der Ökologie und des Umwelt­

schut zes , höherer Verwaltungsdienst in Gartenämtern , Mit­

arbeit in Beru f s - und Interessenvertretungen sowie Tätig­

keiten in Industrie , Forschung und Marketing . 

Zur Durchführung des Studienzweiges Gartenbau ist es er­

forderl ich , ein neues Ordinariat für Gartenbau einzurich­

ten. Diesem werden je vier Planstel len für wis senschaftli­

ches und nicht wissenschaftliches Personal zugewiesen . 

Dies entspricht einem j ährlichen Mehraufwand von ca . 

S 4 , 700 . 000 bis 4 , 900 . 000 . 

Als Raumbedarf wurden 500 m2 errechnet . Die dafür anfal­

lenden Kosten s ind derzeit seriös nicht berechenbar ,  da 

dies von der Art der Raumbereitstel lung abhängt . 

Für die Erstaus stattung des Ordinariates sind ca . 

S 2 , 050 . 000 zu veranschlagen , die laufenden jährlichen 

Mehrkosten für Sachaufwendungen werden ca . S 350 . 000 

betragen . 

Somit ergeben s ich für die Einrichtung des Studienzweiges 

Gartenbau einmalige Kosten von ca . S 2, 050 . 000 und j ährl i ­

che Mehrkosten von ca . S 5 , 050 . 000 bis 5, 250 . 000 zuzüglich 

der Kosten für die Deckung des Raumbedarfes . 

6 .  Die vorgeschlagene Änderung des Bundesgesetzes über Stu­

dienrichtungen der Bodenkultur wird schließlich zum Anlaß 

genommen , die Terminologie an die organisations- und s tu­

dienrechtlichen Änderungen der letzten Jahre anzupassen ,  

insbesondere im Zusammenhang mit der Inskriptionsreform 

anstelle des häuf igen Abstellens auf " inskribierte Lehr-
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veranstal tungen " Formulierungen in einer auch admini ­

strierbaren Weise zu finden . 

7 .  Zur EG-Konformität wird festgestellt , daß die Regelung 

dieser Materie nicht in die Gemeinschaftskompetenz fäl lt , 

sondern der j eweil igen nationalen Gesetzgebung vorbehalten 

ist . 

Zur Frage der EG-Konformität wird ferner darauf hingewie­

sen , daß eine Spe z ialrichtlinie im Bereich der Studien­

richtungen der Bodenkultur nicht existiert . Darüber hinaus 

ist lediglich die Richtlinie über die al lgemeine Regelung 

zur Anerkennung der Hochschuldiplome zu beachten ( vgl . 

Richtlinie 8 9 / 4 8 / EWG vom 2 1 . Dezember 1 9 8 8 ) ,  die Mindest­

standards festsetzt und durch dieses Bundesgesetz erfüllt 

wird . 

8 .  Verfassungsrechtliche Grundlage dieses Bundesgesetzes ist 

Art . 14  Abs . 1 B-VG . 
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Besonderer Teil  

Zu S 1 :  

Es werden in diesem Paragraphen nunmehr neben den bi sher be­

stehenden Gebieten der Bodenkultur auch die Landscha ftspla­

nung und Lands cha ftspf lege genannt . 

Zu S 3: 

In dieser Gesetzesstelle wird die Studiendauer sowie die Dau­

er der beiden Studienabschnitte für alle Studienrichtungen 

der Bodenkultur in gleicher Weise festgelegt . Ferner wird die 

Bestimmung an die Inskriptionsreform angepaßt . 

Zu S 5 :  

Die Geset zes stellen werden an die Änderungen im Al lgemeinen 

HOchs chul-Studiengesetz ( Entfal l  des § 31  sowie die Inskrip­

tionsreform ) angepaßt . 

Zu S 6 lit. b: 

Die Prüfungsfächer werden an den ' aktuel len Stand der Wis sen­

schaft angepaßt . 

Zu S 6 lit . 8 :  

In der nunmehr angefügten lit . e werden die Diplomprüfungs fä­

cher der Studienrichtung Landschaftsplanung und Landschafts­

gestaltung für den ersten Studienabschnitt festgelegt . Vorge­

sehen s ind Gebiete der Al lgemeinen und Speziellen Botanik ,  

der Zoologie und Ökologie , der Geologie und Bodenkunde , der 

Theorie und Methodik der Landschaftsplanung , sowie der Land­

schaftsplanung im a l lgemeinen . 

Zu S 8 Abs . 2 1  

Die Gesetzess te l le wird an die terminologischen Änderungen im 

Univers itäts -Organisationsgesetz 1 975 angeglichen . 

Zu S 9 Abs . 1 1  

Diese Gesetzes stelle behandelt den sogenannten " Fächer­

tausch " . In der geänderten Bestimmung wird auf die Regelung 

des Universitäts -Organisationsgesetzes 1 975 Rücksicht genom-
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men , wonach nicht der Präses der zweiten Diplomprüfungskom­

mi s s ion , sondern der Vors itzende der Studienkommission den 

11 Fächertausch " in erster Instanz zu bewi l ligen hat (§ 7 Abs . 

2 UOG ) . Es soll weiters ermöglicht werden , nicht nur Diplom­

prüfungs fächer bzw . Tei lprüfungsfächer derselben , sondern 

auch Vorprüfungsfächer in den 11 Fächertausch 11 einbeziehen zu 

können , um die Flexibi lität und Wahlmöglichkeit und somit ein 

individuel leres und anpas sungs fähigeres Studium zu ermögli­

chen . Weiters wurden auch die terminologischen Änderungen , 

die durch die Inskriptionsreform im Al lgemeinen Hochschul­

Studiengeset z ( BGBl . Nr .  2 / 1 9 8 9 ) notwendig wurden , berücks ich­

tigt . 

Zu S 9 Aba. 3 lit . bl 

Die Prüfungs fächer werden an den aktuellen Stand der Wis sen­

schaft angepaßt . 

Zu S 9 Aba. 3 lit . 81 

Mit lit . e werden die Diplomprüfungs fächer der Landschafts­

planung und der Landschaftsgestaltung für den zweiten Studi­

enabschnitt festgelegt . Diese Fächer umfas sen die vegetati­

onskunde und Spezielle Ökologie , Allgemeine Gesta ltungslehre 

und Freiraumgestaltung , Landschaftsbau , Gehöl zkunde und Vege­

tationstechnik , Landschaftspf lege und Naturschutz ,  sowie auf 

den ersten Abschnitt aufbauend und vertiefend die Land-

schaftsplanung 

kehrsplanung . 

und letztlich Raumplanung , Städtebau und Ver­

Wahlmöglichkeiten müs sen gemäß § 1 5  Abs . 4 

AHStG in der Studienordnung vorgesehen werden . 

Zu S 1 1 : 

Die Bestimmung regelt den Erwerb des Doktorates der Boden­

kultur . Im Gegensatz zu den bisherigen Bestimmungen soll nun­

mehr ein viersemestriges Studium zur Erlangung des Doktorates 

der Bodenkultur erforderlich sein . Das Doktoratss tudium kann 

j edoch bis auf zwei Semester verkürzt werden , wenn die nötige 

beru f liche Erfahrung bzw . das einschlägige Vorstudium nachge­

wiesen werden . Eine vollständige Anrechnung für das Dokto­

ratsstudium ( somit vol l ständiger Entfall des Studiums ) er­

scheint weder vom inhaltlichen noch vom gesetzessystemati­
schen Standpunkt sowie vom Ges ichtspunkt der Gleichbehandlung 
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sinnvoll . Zuständig für die Studienzeitverkürzung ist gemäß § 

7 Abs . 3 lit . d UOG in erster Instanz der Vorsitzende der 

Studienkommis sion für das Doktoratsstudium und in zweiter In­

stanz die Studienkommis sion für das Doktoratsstudium selbs t . 

Zuständiges Organ für die Zulas sung zum Doktoratsstudium der 

Bodenkultur ist der Rektor . Die Frage der Gleichwertigkeit 

ist im Zulassungsverfahren eine Vorfrage gemäß § 3 8  AVG und 

es kann daher eine Entscheidung bzw . ein Gutachten vorn zu­

ständigen Organ eingeholt werden . Das zuständige Organ wäre 

gemäß § 7 Abs . 2 UOG der Vors itzende der Studienkommis s ion 

für das Doktoratsstudium . 

Die vorn Bewerber um den Doktorgrad zu absolvierenden Lehr­

veranstaltungen werden individuel l  aufgrund der fachlichen 

Nahebeziehung zur Dissertation vom Vorsitzenden der Studi­

enkommission für das Doktoratsstudium im Einvernehmen mit dem 

Betreuer der Dissertation nach Anhörung des Bewerbers festge­

legt . 

Die Zulas sung zum Rigorosum unte�scheidet sich von den bishe­

rigen Bestimmungen dadurch , daß die positive Absolvierung der 

vorges chriebenen Lehrverans taltungen gefordert wird . 

Zu S 12 : 

Die Übergangsbestimmungen s ind so gestaltet , daß - unter der 

Voraussetzung des Inkra fttretens der neuen Studienordnung und 

des neuen Studienplanes mit Beginn des Wintersemesters 

1 9 9 1 / 9 2  - alle jene ordentlichen Hörer , die ihr Studium spä­

testens im Sommersemester 1 9 9 1  beginnen , von der Neuregelung 

nicht betrof fen s ind . Für sie gelten die alten Rechtsvor­

schri ften weiter . 

Diesen ordentlichen Hörern wird aber die unbefristete Mög­

lichkeit eingeräumt , s ich j ederzeit durch schriftliche Er­

klärung den neuen Studienvorschriften zu unterstel len . 

Die Regelung , inwieweit Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

nach den alten Studienvorschrif ten auf das neue Studium an­

gerechnet werden , haben die Studienpläne zu treffen . Dies be­

deutet , daß die in einer Studienrichtung nach den alten Stu-
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dienvorschri ften absolvierten Lehrveranstaltungen und Prüfun­

gen - soweit s ie von einer Bestimmung auf der Grundlage von 

§ 1 2  Abs . 3 erfaßt sind - bei einer Unterstel lung unter die 

neuen Studienvorschri ften in derselben Studienrichtung ex 

lege angerechnet werden und kein eigenes Anrechnungsverfahren 

durchzuführen ist . 
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GEGENÜBERSTELLUNG 

alte Fassung 

§ 1. G r u n d s ä t z e  u n d  Z i e l e  

Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Studienrichtungen sind im Sinne 
der Grundsätze und Ziele des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes, BGBI. 
Nr. 177119664), zur Entwicklung der Wissenschaften der BodenkulCur, insbesondere 
aber auf den Gebieten der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der Holzwirtschaft, 
der Kulturtechnik, der Wasserwirtschaft, der Lebensmitteltechnologie, der Biotech­
nologie und der Emährungswirtschaft, zum Zwecke der Heranbildung des wissen­
schaftlichen Nachwuchses, der wissenschaftlichen Berufsvorbildung und darüber 
hinaus der Weiterentwicklung. der Befähigung zu selbstindiger wissenschaftlicher 
und konstruktiver Arbeit auf dem Gebiet der Bodenkultur zu gestalten. 

§ 5 .  
(2) Das Studium der Studienrichtungen "Landwirtschaft" sowie "Forst- und 

Holzwirtschaft" erfordert, einschließlich der für die Anfertigung der Diplomarbeit 
vorgesehenen Zeit ,  die Inskription von neun Semestern. Der erste Studienabschnitt 
umfaßt vier Semester, der zweite Studienabschnitt umfaßt fünf Semester. 

50)(3) Das Studium der Studienrichtungen "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft" 
sowie "Lebensmittel- und Biotechnologie" erfordert, einschlie8lich der für die Anfertigung 
der Diplomarbeit vorgesehenen Zeit, die Inskription von zehn Semestern. Der erste Stu­
dienabschnitt umfaßt vier Semester, der zweite Studienabschnitt umfaßt sechs Semester. 

(4) Die zuständige akademische Behörde hat auf Antrag des Studierenden die 
Inskription von einem Semester, höchstens aber von zwei Semestern zu erlassen, wenn 
der Studierende die vorgesehenen Lehrveranstaltungen innerhalb der verkünten Stu­
diendauer inskribiert (I 10 Allgemeines Hochschul-Studiengesetz) und den ersten Teil 
der zweiten Diplomprüfung (I 10 Abs. 1, zweiter Satz) abgelegt hat6). 

(5) Jeder Studienabschnitt wird mit einer Diplomprüfung abgeschlossen. 

�'�. (2J b) 
bb) meldet sich der Kandidat nach dem ersten Studienjahr zum ersten Teil 

der kommissionellen Prüfung, so umfaßt sie diejenigen Prüfungsfächer 
bzw. diejenigen Prüfungsteile derselben, die den im ersten Studienjahr 
inskribierten Lehrveranstaltungen entsprechen. Der zweite Teil der 
kommissionellen Prüfung umfaßt die übrigen Prüfungsficher bzw. Prü­
fungsteile . 

neue Fas sung 

1 .  S 1 lautet . 

'5 1 .  Grundsätze und Ziele 

Die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Studien­

richtungen sind im Sinne der Grundsätze und Ziele des 

Allgemeinen HochsCAUl-Studiengesetzes, BGBl . Nr .  177/ 1 9 6 6 ,  
zur Entwicklung der Wissenschaften der Bodenkultur, ins­

besondere auf den Gebieten der Landwirtschaft, der Forst­

wirtschaft , der Holzwirtschaft, der Kulturtechnik, der 

Wasserwirtschaft, der LebensmitteltechnOlogie , der Bio­

technologie, der Brnährungswirtschaft und der Landschafts­

planung und Landschaftspflege, zum Zwecke der Heranbildung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses , der wissenschaftlichen 

Berufsvorbildung und darüber hinaus der Weiterentwicklung 

der Befähigung zU selbständiger wissenschaftlicher und 

konstruktiver Arbeit auf dem Gebiet der Bodenkultur zu 

gestalten . '  

2 .  5 3 Ab. , 2 und 3 lauten. 

" ( 2 ) Das Studium der StudienriChtungen der Bodenkultur 

erfOrdert , einschließlich der für die Anfertigung der Oi­

plomarbeit vorgesehenen Zeit, die Inskription von zehn Se­

mestern . Der erste Studienabschnitt umfaßt vier Semester, 

der zweite Studienabschnitt umfaßt sechs Semester . 

( 3 )  Die zuständige akademische Behörde hat auf Antrag 

des Studierenden die InSkription von einem Semester, höch­

.tens aber von zwei Semestern zu erlassen, wenn der Stu­

dierende die vorgesehenen Lehrveranstaltungen und den er­

sten Teil der zweiten Diplomprüfung ( 5  10 Abs . 1 zweiter 

Satz ) erfolgreich abgelegt hat . '  

3 .  S 3 Ab. . 4 entflllt , Abs . 5 erhält die Bezeichnung Abs . 4 .  

4 .  In S 4 Ab • •  1 lit . d wird der Punkt durch einen Strich­

punkt er.etat und dem S 4 Abs . l folgende lit . e angefUgt . 

' e )  Landschaftsplanung und Landschaftspflege . '  

5 .  S 5 Ab • •  2 lit . b bb )  lautet. 

"bb) meldet sich der Kandidat nach dem ersten Studien­

jahr zum ersten Teil der kommissionellen PrUfung, so 

umtaßt sie diejenigen PrUfungsfächer bzw. diejenigen 

PrUfungsteile derselben, die den im ersten Studien­

jahr laut Studienplan angesetzten Lehrveranstaltungen 

ent.prechen. Der zweite Teil der kommissionellen Prü­

fung uafaßt die übrigen PrUfungsflcher bzw, PrUfungs­

teile , "  

5/ME XVIII. GP - Entwurf40 von 44

www.parlament.gv.at



• 

25 

� .s:  
(5) Die Studienpläne können vor Ablegung bestimmter Teilpcüfungen Oder 

Prüfungsteile die erfolgreiche Ablegung einzelner, die notwendigen Vorkenntnisse 
nachweisenden Teilprufungen oder Prufungsteile vorsehen. Für das Erlöschen der 
Wirksamkeit von Pcüfungsteilen sind die Bestimmungen des § 31 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes anzuwenden. 

� 6 .  
b) In der Studienrichtung "Forst- und Holzwirtschaft": 

I .  Allgemeine Botanik und Forstbotan'ik; 
2. Mathematik und Statistik; 
3. Forstliche Standonlehre; 
4. Geodäsie und Photogrammetrie. 

� &  . 
(2) Der ordentliche Hochschulprofessor, außerordentliche Hochsc:hulprofessor, 

emeritierte Hochschulprofessor, Honorarprofessor oder Hochsc:huldozent, der den 
Kandidaten bei der Ausarbeitung der Diplomarbeit betreut und die Begutachtung der 
Diplomarbeit übernimmt, hat nach Anhörung des Kandidaten im Einvernehmen mit 
dem Präses der Prüfungskommission zur Abhaltung der zweiten Diplomprufung festzu­
setzen. ob die Diplomarbeit als Institutsarbeit oder als Hausarbeit durchzuführen ist10). 

� s . 
( I )  Auf Antrag des Kandidaten hat der Präses der Prufungskommission zur Abhal­

tung der zweiten Diplomprufung zu bewilligen, daß die gemäß Abs. 3 vorgesehenen 
Prüfungsfächer (oder Teilgebiete derselben) zum Teil gegen Prufungsfächer anderer 
Studienrichtungen oder Studiell%Weige, die an der betreffenden Hochschule oder an 
einer anderen Hochschule durchgefühn werden, ausgetauscht werden, wenn die Wahl 
im Hinblick auf wissenschaftliche Zusammenhänge oder eine Ergänzung der wissen­
schaftlichen Berufsausbildung sinnvoll erscheint. Die gemäß dieser Bestimmung 
gewählten Prufungsfächer dürfen die Hilfte des Prüfungsstoffes der zweiten Diplom­
prüfung, gemessen an der Stundenzahl der für sie .ufGrund des Studien planes zu inskri­
bierenden Lehrveranstaltungen. nicht übersteigen. Aus den gewihlten Prufungsfichern 
sind Lehrveranstaltungen im Ausmaß der Lehrveranstaltungen für die wegfallenden 
Prüfungsficher (Prüfungsteile ) zu inskribieren. 

-

€ 9 . (�) 8t) 
4. Studienzweig "GrünraumgestaJtung und Ganenbau": 

aal Pflanzenproduktion; 
bb) TIerproduktion; 
ce) Agrar6konomik; 
dd) Landtechnik; 
ce) GrüDraumgestaJtung und Ganenbau. 

6 .  5 5 Abs . 5 letstar Sats entfällt . 

7 .  5 6 lit. b I .  1 UD4 3 lauten . 

' 1 .  Botanik; 

3 .  ökoloqie und StAndort lehre ; " .  

a .  Dem 5 6 wird folqende lit . e angefügt . 

' e )  In der Studienrichtunq LandschAftsplanunq und Land­

achaftaqeatAltung . 

1 .  Allqemeine und Spezielle BotAnik ; 

2 .  Zooloqie und ökoloqie; 

3 .  Geoloqi. und Bodenkunde; 

4 .  Theorie und Methodik der LandschAftaplanung ; 

S .  Landschaftaplanunq 1 . "  

9 .  5 8 Abs . 2 lautet. 

' ( 2 )  Der Universitäts lehrar gemäß 5 23 Abs . 1 
lit . a UOG, der den Kandidaten bei der Ausarbeitung der 

Diplomarbeit betreut und die Begutachtung der Diplomarbei t  

übernimmt , hAt nAch Anhörung des Kandidaten im Einverneh­

men mit dem Präses der Prüfungskommis sion zur Abhaltung 

der zweiten OiplomprUfung festzusetzen , ob die Diplomar­

beit als Institutsarbeit oder als Hausarbeit durch zuführen 

ist . '  

10 . 5 9 Abs . 1 lautet . 

' ( 1 )  Auf Antrag des Kandidaten hat der Vorsitzende der 

Studienkommission zu bewilligen, daß die gemäß Abs . 3 vor­

gesehenen OiplomprUfungsfächer ( oder Teilgebiete dersel­

ben )  sowie die VorprUfungs fächer hiezu zum Teil gegen Oi­

plomprUfunqsfächer und VorprUfungs fächer anderer Studien­

richtunqen oder Studienzweige, die an der betreffenden 

Universität oder an einer anderen Universität durchgeführt 

werden, ausqetauscht werden , wenn die Wahl im Hinblick auf 

wis.enschaftliche Zusammenhinge oder eine Ergänzung der 

wissenschaftlichen Berufsvorbildunq sinnvoll erscheint . 

Die qemIA 41eser aestimmunq gewählten PrUfunqsfächer dür­

fen 41e HIlf te des PrUfungsstoffes der zweiten Diplomprü­

funq einschließlich der VorprUfunqsfächer hiezu, gemessen 

an der durch den Studienplan festgelegten Stundenzahl des 

zweiten Studienabschnittes , nicht übersteigen . Die gewähl­

ten PrUfunqsfächer umfassen Lahrveranstaltungen im Ausmaß 

der Lehrveranataltungen für die weqqefallenen Prüfungsfä­

cher ( PrUfunqsteile) . ·  

1 1 .  5 9 Aba .  3 lit • •  I .  4 lautet. 

• 4 .  Studienzweiq 'GartenbAu' I 
aa) Pflansenproduktion; 

bb) Tierproduktion; 

CC) A;l:arGkonomilc; 

clcl) Landtechnik ; 

ee) Gartenbau. '  
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� 5 . (�)  
b) In der Studicnrichtung .Forst. und Holzwirtschaft·: 

1. Studienzweig .Forstwirtschaft": 
aal Forstlicbe Produktionslehre; 
bb) Forstliches Ingenieurwesen; 
ce) Forstökonornik. 

2. Studienzweig .HoIzwirtschaft": 
aal Forstwirtschaft; 
bb) Technologie des Holzes und Holzindustrie; 
ce) Holzökonomik. 

3. Studienzweig "Wildbach· und Lawinenverbauung": 
aal Forstwirtschaft; 
bb) Wildbach- und Lawinenverbauung; 
ce) Wasserwi11schaft. 

§ 1 1 .  D o k to r a t  d e r  B o d e n k u l t u r  

26 

( 1 )  Voraussetzung für die Erwerbung des Doktorates der Bodenkultur ist die 
Ablegung der zweiten Diplomprüfung einer der in diesem Bundesgesetz geregelten . 
Studienrichtungen oder die Ablegung der abschließenden Diplomprüfung einer 
gleichwertigen (§ 21 Abs. 5 Allgemeines Hochschul-Studiengesetz"'». an einer 
anderen in- oder ausländischen Hochschule absolvierten Studien richtung. 

(2) Eine Inskription ist abweichend von den Bestimmungen des § 14 Abs. 7 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes nicht zu fordern. Gemäß § 21 Abs. 5 

des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes notwendige ergänzende Studien und 
Prüfungen sind bis zur Vorlage der Dissertation nachzutragen. § 21 Abs. 3 des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes gilt sinngemäß. 

(3) Das Thema der Dissertation ist den auf Grund dieses Bundesgesetzes ein­
gerichteten Studien ,kr Bodenkultur zu .entnehmen. sofern das Fach. dem die Dis­
sertation zuzurechncn i,t. an der betreffenden Hochschule durch einen Hochschul­
professor. nach MaL\�abe der Bestimmungen des § 2S Abs. 2 des Allgemeinen 
Hochschul-Sludiengesetzes auch durch einen emeritierten Hochschulprofessor. 
Honorarprofessor oder Hochschuldozenten ve�eten islll). 

(4) Prüfungsfächer des Rigorosums sind: 
a) das Teilgebiet des Faches. dem das Thema der Dissertation zuzuordnen istlll); 
b) ein Teilgebiet des Faches, das vom Präses der zuständigen Prüfungskom­

misssion nach AnbOruilg des Kandidaten und der Begutachter der Disser­
tation auf Grund des thematischen Zusammenhanges mit der Dissertation 
zu bestimmen ist. Der Kandidat ist berechtigt. einen Vorschlag zu machen. 

(5) Das Rigorosum ist eine Gesamtprüfung. die in der Form einer kommis­
sionellen Prüfung vom gesamten Prüfungssenat abzuhalten ist. 

1 2  • •  9 Ahs . 3 l1t. b Z .  1 CC) lautet. 

· CC )  Forstliche Sozioökonomik . · .  

13 . S 9 Aha .  3 lit. b Z .  2 bb) lautet. 

'bb) HOlztechnologie l · . 

1 4 .  S 9 Ahs . 3 lit. b Z .  3 bb) lautet . 

"bb) Ingenieurwesen der Wildbach- und Lawinenverbauung ; " .  

1 5 .  DelI S 9 Ahs . 3 wil:d folgende lit . e angefüqt . 

' e )  In der Studienrichtung Landschaftsplanung und 

Landschaftspflege I 
1 .  Vegetationskunde und Spezielle Ökolo9ie l 
2 .  Allgemeine Gestaltungslehre und Freiraumgestaltung ; 

3 .  Landschaftsbau , Gehölzkunde und Vegetationstechnik ; 

4 .  Landschaftspflege und NaturschutZ l 

S .  Landschaftsplanung 2 ;  

6 .  Raumplanung, Städtebau und Verkehrsplanung ; 

7 .  Wahlfach gemäß S l S  Abs . S AHStG nach Maßgabe der 

StUdienordnung . " 

16 • •  11 lautet. 

'S 1 1 .  Doktorat der Bodenkultur 

( 1 )  Voraussetzung für die Zulassung zum Doktoratsstu­

di� der Bodenkultur ist die erfolgreiche Ablegung der 

zweiten Diplomprüfung einer der in diesem Bundesgesetz ge­

regelten StUdienriChtungen oder die Ablegung der ab­

schließenden Diplomprüfung einer gleiChwertigen ( S  21 Abs . 

5 Allgemeines Hochschul-Studiengesetz ) an einer anderen 

in- oder ausländischen Hochschule absolvierten Studien­

richtung . 

( 2 )  Das Doktoratsstudium der Bodenkultur erfordert , 

einschließlich der für die Anfertigung der Dissertation 

vorgesehenen Zeit, die InSkription von vier Semestern . 

Wenn der Bewerber eine einschlägige berufliche Erfahrung 

oder einschlagige Vorstudien nachweist,  kann auf Antrag 

eine Verkürzung des Doktoratsstudiums um hÖChstens zwei 

Semester bewilligt werden . 

( 3 )  Die vom Bewerber um den Doktorgrad zu absolvie­

renden Lehrveranstaltungen werden vom Vorsitzenden der 

Studienkommission für da. Doktoratsstudium im Einvernehmen 

mit dem Betreuer der Dissertation nach Anhörung des Bewer­

bers nach fachlichen Gesichtspunkten festgelegt . Der Be­

werber ist bereChtigt , diesbezUgliche Vorschlage zu er­

statten. 

( 4 )  01es8 Lehrveranstaltungen müssen im Zusammenhang 

mit dem OiSS8rtationsthema stehen . Die Ficher können be­

stehende oder neu einzurichtende Lehrver�ta�tungen oder 

Lehrveranstaltungen anderer UniverSitäten beinhalten und 

müssen wenigstens drei Wochenstunden umfassen . 
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IV. ABSCHNrrr 
Übergangsbestimmungen, Durdaf"uhnmpbestimmungen und Vollziehung 

§ /2. Sludie n k o m m issio n e n/J) 

I J) Der I 12 in der Fauun, des Bundescaeucs 8G81. Nt. 4661197 .... durch die BestimmUftCCft des Univcrsitits-Orluisacions­
cetctz.es - UOG. BOBI. Nt. 2SII197S. ia der Fauuncder BuncSncaeuc BOBt Nt. "311978 und Nt. SIII98I .  dcI An. IIJ des 
Fonchunporpnisationscesetzcs - FOO. BG81. Nt. lollll981 in der Fuaun. der Z. 1 der KuncbnachuftJ SGat. Nt. 448/1981. 
sowie des ZuslclI'eleua, 8G81. Nt. 200f'1982. acICIIIl.ndIIos. 

§ 13. Ü be rg a n g s b e s t i m m u n g e n  
( 1 )  Das Studienjahr 1968169 ist ordentlichen Hörern, die sich gemäß § 4S Abs. 8 

des Allgemeinen Hochschul-StudiengesetzesI4) den auf Grund dieses Bundesgeset­
zes zu erlassenden Studienvorsc:hriften unterworfen und im Studienjahr 1968169 
LehrveranStaltungen einer der durch dieses Bundesgesetz geschaffenen Studienrich­
tung inskribiert haben, in die gemiB I 3 festgesetzte Semesterzahl einzurechnen IS). 

(2) Im Studienjahr 1968169 inskribierte Lehrveranstaltungen gelten auch dann 
als ordnungsgemäß inskribiert, wenn sie nach dem Studienplan erst in einem der 
folgenden Semester zu inskribieren wären. 

( 5 )  Das Thema der Dissertation ist den aufgrund dieses 

Bundesgesetzes eingerichteten Studien der Bodenkultur zu 

entnahmen , sofern das Fach, dem die Dissertation zuzu­

rechnen ist, an der betreffenden Universität durch einen 

Universitätslehrer im Sinne des S 23 Abs . 1 lit . a UOG 

vertreten ist . 

( 6 )  Oie Zulassung zum Rigorosum setzt die positive Ab­

sol vierung der im Studienplan von der Studienkommiss ion 

für das Doktoratsstudium vorgeschriebenen Lehrveranstal_ 

tungen sowie die Approbation der Dissertation voraus . 

( 7 )  Prütungstächer des Rigorosums sind . 

1 .  das Teilgebiet des Faches , dem das Thema der Disserta­

tion zuzuordnen ist ; 

2 .  ein Teilgebiet des Faches , das vom Präses der zustän­

digen PrüfungskOmmission nach Anh�rung des Kandidaten 

und der Begutachter der Dissertation aufgrund des the­

matischen Zusammenhanges mit der Dissertation zu be­

stimmen ist . Der Kandidat ist berechtigt , einen Vor­

schlag zu machen . 

( 9 )  Das Rigorosum ist eine Gesamtprüfung, die i n  Form 

einer kommissionellen Prüfung vor dem gesamten 

Prüfungs senat abzulegen ist . "  

1 7 .  Der IV. Abschni tt uhU t folgende tlberschrlft . 

" IV. ABSCHNITT 

Übarqangsbast1mmungen und VOllzlehung" 

1 8 .  5 12 lautet. 

· S  1 2 .  Ubergangsbastimmmungen 

( 1 )  Ordentliche Hörer, die ihr Studium vor Inkraft­

treten der aufgrund dieses Bundesgesetzes neu zu erlassen­

den Studlenvorschriften begonnen haben , sind bereChtigt , 

ihr Studium nach den vor. diesem Zeitpunkt geltenden Studi­

envorschriften fortzusetzen oder zu baenden . 

( 2 )  Ordentliche Hörer gemäß Abs . 1 haben überdies das 

ReCht, slch jederzeit durch schriftllche Erklärung den 

neuen Studienvorschriften zu unterstellen. 

( 3 )  In den aufgrund dieses Bundesgesetzes zu erlassen­

den StudienpläDen ist genau zu regeln, welche Lehrveran­

staltungen und Prüfungen nach den bisher geltenden Studi­

envorschrlften auf das Studium nach den neuen Studienvor­

schriften angerechnet werden • •  

19 . 55 13 und 14 8I1tfallenJ 5 lS erhlllt die Bezeichnung 5 13 . 
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(3) Lehrveranstaltungen, die nach den zu erlassenden Studienplänen (§ 1 7  All­
gemeines Hochschul-Studiengesetz) schon zu einem früheren Zeitpunkt hällen in­
skribiert werden sollen. sind bis zum Antreten zur nächsten Diplomprüfung nach­
zuholen. 

(4) Für ordentliche Hörer, die ihr Studium vor Inkrafllreten dieses Bundes­
gesetzes begonnen haben und sich den neuen Studienvorschriften nicht gemäß § 45 
Abs. 8 des Allgemeinen Hochschul-StudiengesetzesI6) unterwerfen, gelten folgende 
Bestimmungen: 

a) Die Bestimmungen des § 30 Abs. 3 des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes sind anzuwenden ; 

b) die neuerliche Inskription von Lehrveranstaltungen ist nur nach Maßgabe 
der Bestimmungen des § 30 Abs. 3 des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes erforderlich. 

(5) Personen, die an der Hochschule für Bodenkuitur die dHlle Staatsprüfung 
abgelegt haben, sind zur Führung des akademischen Grades "Diplom-Ingenieur" 
(§ 2 Abs. 1) berechtigt. Auf Studierende, die im Sinne des § 45 Abs. 7 des All­
gemeinen Hochschul-StudiengesetzesI7) ihr Studium nach den bisher geltenden Stu­
dienvorschriften vollenden, sind die Bestimmungen des § 2 Abs. I anzuwenden. 

§ 14. D u r c h f ü h r u n g s be s t i m m u n g e n  

( I )  Die Studienordnungen für die i m  § 4 aufgezählten Studienrichtungen sowie 
die Studienordnung zur Erwerbung des Doktorats der Bodenkultur sind auf Grund 
der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in Verbindung mit den Bestimmungen 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes zu erlassen. 

(2) Die Durchführung der in diesem Bundesgesetz geregelten Studien ist durch 
geeignete Lehr- und Forschungseinrichtungen auf dem Gebiete der Bodenkultur zu 
sichern. Diese Lehr- und Forschungseinrichtungen (U 58 bis 62 Hochschul-Orga­
nisationsgesetz, BGBI. Nr. 154/1955) sowie die von ihnen durchgeführten For­
schungsprogramme haben den im § 1 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes 
festgelegten Zielen zu dienen. 

§ 15. I n k ra f t t r e t e n  u n d  V o l l z i e h u n g  

( 1 )  Dieses Bundesgesetz trin mit 1 .  Oktober 1969 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
UnterrichtlB) betraut. 

2 0 .  S 13 Ab • •  2 lautet. 

· ( 2 )  Hit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

BundeSminister für Wissenschaft und Forschung betraut . "  
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